
Wärmepumpen und andere unterbrechbare Anlagen           ab 01.01.2026

Netto Brutto
Doppeltarifzähler
In der Hochtarifzeit (HT) 1.8.1 ct/kWh 23,31 27,74
In der Niedertarifzeit (NT) 1.8.2 ct/kWh 23,31 27,74

Grundpreise
Messeinrichtung Doppeltarif Euro/Jahr 67,40 80,21

Wärmepumpen und andere unterbrechbare Anlagen sind grundsätzlich mit einem Tarifschaltgerät
ausgestattet. Die Niedertarifzeit beträgt bis auf weiteres 8 Stunden von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.

Steuern, Abgaben und sonstige gesetzliche Belastungen

Folgende staatliche Kosten sind bereits in den obengenannten Arbeitspreisen enthalten:

Netto Brutto
Konzessionsabgabe* ct/kWh 0,11 0,13
Stromsteuer** ct/kWh 2,05 2,44
§ 19 StromNEV-Umlage ct/kWh 1,559 1,86
KWKG-Umlage ct/kWh 0,446 0,53
§ 17 Offshore-Netzumlage ct/kWh 0,941 1,12

Stromkennzeichung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz auf Basis der Zahlen des Jahres 2024
Anteile der Energieträger an der Gesamtstromlieferung des Unternehmens:

Erneuerbare Energien gefördert nach dem EEG 58,9%, sonstige erneuerbare Energien 41,1% 

Damit verbundene Umweltauswirkungen:
CO₂-Emission 0g/kWh, radioaktiver Abfall 0 mg/kWh

*) KAV: Verordung über Konzessionabgaben für Strom und Gas

**) StromStG: Stromsteuergesetz 



Wärmepumpen und andere unterbrechbare Anlagen sind grundsätzlich mit einem Tarifschaltgerät


